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1 Vorbemerkung und Aufgabenstellung 

Die Firma NETTO Marken-Discount Stiftung & Co. KG plant die Errichtung und den Betrieb eines 
Logistikzentrums in Kremmen.  

Für unser beratendes Ingenieurbüro bestand die Aufgabe, die Lärmimmissionen durch das geplante 
Vorhaben zu ermitteln und die schallschutztechnische Verträglichkeit mit den umliegenden schüt-
zenswerten Nutzungen zu untersuchen und zu bewerten. 

Im vorliegenden Bericht werden angepasste Festsetzungen für den aktuellen Planstand " Entwurf 
Februar 2023" des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vorgeschlagen. Dabei wird die schalltech-
nisch nicht erforderliche Lärmschutzeinrichtung im Westen des zukünftigen Betriebsgrundstücks  
(Fläche L 3) berücksichtigt und der bisher absolute Höhenbezug der Oberkante der Lärmschutzein-
richtungen in einen relativen geändert, der sich auf die Oberkante des Höhenbezugspunktes der 
zukünftigen Logistikhalle bezieht (Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoß). 

Durch die Lärmschutzeinrichtung in der Fläche L 3 ergibt sich an den Immissionsorten in Flatow eine 
Pegelminderung um bis zu 2,0 dB. 

1.1 Festsetzungsvorschläge 

 Auf der „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ mit der Bezeichnung L 1 
ist eine Lärmschutzeinrichtung im Sinne einer Lärmschutzwand (beidseitig hochabsorbie-
rend DLA ≥ 8 dB) mit einer Schalldämmung von mindestens DLR ≥ 25 dB zu errichten. Die Höhe 
(Oberkante) der Lärmschutzwand hat mindestens 4,0 Meter über der Erdgeschoß-Fußbo-
denhöhe (Bezugspunkt) des zukünftigen Logistikzentrums zu betragen. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB. 

 Auf der „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ mit der Bezeichnung L 2 
ist eine Lärmschutzeinrichtung im Sinne einer Kombination aus einem mindestens 4 m ho-
hen, begrünten Lärmschutzwall und einer aufgesetzten Lärmschutzwand (beidseitig hoch-
absorbierend DLA ≥ 8 dB) mit einer Schalldämmung von mindestens DLR ≥ 25 dB zu errichten. 
Die Höhe (Oberkante) der Lärmschutzwand hat mindestens 4,0 Meter über der Erdgeschoß-
Fußbodenhöhe (Bezugspunkt) des zukünftigen Logistikzentrums zu betragen. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 Auf der „Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ mit der Bezeichnung L 3 
wird der Vorhabenträger eine Lärmschutzeinrichtung im Sinne einer Lärmschutzwand (beid-
seitig hochabsorbierend DLA ≥ 8 dB) mit einer Schalldämmung von min destens DLR ≥ 25 dB 
errichten. Die Höhe (Oberkante) der Lärmschutzwand hat mindestens 2,0 Meter über der 
Erdgeschoß-Fußbodenhöhe (Bezugspunkt) des zukünftigen Logistikzentrums zu betragen. 
Rechtgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
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